
 
 
 
 

  

Übersicht der geplanten Unternehmen zur Durchführung der betrieblichen Ausbildungsphase 
 

Bildungseinrichtung:  
 
 
 

Maßnahmebezeichnung:  

Maßnahmezeitraum:  
     

Ausbildungsunternehmen1) Ansprechpartner/-in Telefon/E-Mail Verantwortliche/r Ausbilder/-in 2) Geplante TN-Zahl 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  
 

   
     

1) Bei größerer Anzahl von Ausbildungsunternehmen ist diese Vorlage als gekennzeichnetes Folgeblatt weiter zu verwenden.
2) Falls noch  nicht bekannt, wird  der/die Ausbilder/-in spätestens mit Einreichung  des Erhebungsbogens „Angaben  zur Übernahme  betrieblicher Ausbildungsphasen“ durch  die  Bildungseinrichtung

benannt. Für Rückfragen stehen die Ausbildungsberater/-innen gern zur Verfügung (www.dresden.ihk.de/berufe ). Beachten Sie bitte zwingend die Hinweise auf Seite 2. 
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Datenschutz 
 
Änderung der Rechtslage zum Datenschutz ab dem 25.05.2018. 
 
Bitte nehmen Sie die zu diesem Formular gehörige Datenschutzinformation nach 
Datenschutzgrundverordnung zur Kenntnis. Bestätigen Sie diese Kenntnisnahme/Einwilligung bitte 
durch Ihre Unterschrift. Anderenfalls darf eine Bearbeitung des Formulars durch die IHK Dresden 
nicht erfolgen. 
 
Die Industrie- und Handelskammern sind gemäß § 1 IHKG i. V. m. §§ 32, 76 Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
verpflichtet, unter anderem die Berufsbildung zu überwachen. Im Rahmen unserer Pflicht zur Überwachung 
der Ausbildung müssen wir uns ein umfassendes Bild vom Ausbildungsbetrieb machen. Dazu dienen die mit 
diesem Formular von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten. Die Ermächtigung zur 
Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO. 
 
Die Überwachungspflicht beginnt mit dem ersten Ausbildungsverhältnis und endet erst, wenn ein Betrieb 
nicht mehr existiert oder nicht mehr ausbildet. Die Daten werden ausschließlich zur Erfüllung unserer 
gesetzlichen Pflichten im Rahmen der Ausbildung gespeichert. Diese Daten bleiben maximal 10 Jahre nach 
Beendigung des Speichergrundes gespeichert, danach erfolgt die Löschung. 
 
Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 DSGVO). Sollten Sie davon Gebrauch 
machen, prüft die IHK, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Hinweis: Die zur Erfüllung 
der hoheitlichen Aufgaben notwendigen Daten können in der Regel nicht vor Ablauf der Speicherfrist 
gelöscht werden. 
 
Die umfassende Datenschutzerklärung der IHK Dresden finden Sie unter 
https://www.dresden.ihk.de/datenschutz. Den Widerspruch können Sie durch Nutzung des 
Widerspruchsformulars auf der Website, schriftlich bei der IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden, per 
Telefax 0351 2802-280 oder per E-Mail an widerspruchds@dresden.ihk.de einlegen.  
 
Datum:  Unterschrift: 
   
   

 

https://www.dresden.ihk.de/datenschutz
https://www.dresden.ihk.de/D88318
mailto:widerspruchds@dresden.ihk.de
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